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Behandlungsvertrag 

 
zwischen 

 
Universitätsklinikum Freiburg 

Hugstetter Straße 49 
79106 Freiburg 

 
- Universitätsklinikum - 

 
und 

 
Frau/Herrn  _______________________________________________________ 

Name, Vorname, geb. 
 

wohnhaft in _______________________________________________________ 
PLZ, Ort, Straße 

 
- Patient - 

 
über 

 
Laborleistungen auf Wunsch des Patienten 

 
 

§ 1 Vertragsgegenstand 
 
(1) Der Patient beauftragt das Universitätsklinikum mit den nachfolgend gekennzeichneten Laborleistungen: 
 

Leistungsspektrum Gewünschte Laborleistung (bitte 
ankreuzen) 

Abteilung Virologie 
Antikörper gegen Röteln-Virus (HHT)  
Antikörper gegen FSME-Virus (IgG)  
Antikörper gegen Hepatitis-A-Virus   
Antikörper gegen Hepatitis-B-Virus vor Impfung  
Antikörper gegen Hepatitis-B-Virus nach Impfung  
Antikörper gegen Hepatitis-C-Virus  
Antikörper gegen Masern-Virus  
Antikörper gegen Mumps-Virus  
Antikörper gegen HIV  
HIV-Antikörper in einer Stunde mit Beratung und 
Blutentnahme 

 

Antikörper gegen Herpes simplex Typ 2 (Herpes 
genitalis) 

 

Antikörper gegen Zytomegalie-Virus (IgG, IgM)  
Antikörper gegen Varicella-Zoster-Virus (IgG)  
Antikörper gegen Parvovirus B19 (IgG)  
Papillomvirus-PCR und Typisierung  
Untersuchung auf durchgemachte Virusinfektionen 
(Masern, Mumps, Röteln, Varizellen, Hepatitis A 
inklusive Bescheinigung) 

 

Untersuchung auf durchgemachte Virusinfektionen  
vor und während einer Schwangerschaft 
(Varizellen, Herpes genitalis, Parvovirus B 19, 
Zytomegalievirus) 

 

Abteilung Mikrobiologie und Hygiene bzw. Abteilung Immunologie 
Untersuchung auf Antikörper gegen Helicobacter 
pylori 

 

Untersuchung auf Helicobacter pylori Antigen im 
Stuhl 

 

Untersuchung auf Erreger von Darminfektionen 
(Bakterien) im Stuhl 

 

Untersuchung auf Erreger von Darminfektionen  
(Protozoen, Würmer) im Stuhl 

 

Untersuchung auf DNA der Paradontitis - 
Leitkeime 

 

Untersuchung auf Chlamydia trachomatis – DNA 
im Urin  
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Untersuchung auf Antikörper gegen Toxoplasma 
gondii IgM 

 

Untersuchung auf Antikörper gegen Toxoplasma 
gondii IgG 

 

Untersuchung  auf Antikörper gegen 
Diphtherietoxin (Diphtherie) 

 

Untersuchung  auf Antikörper gegen 
Tetanustoxin (Wundstarrkrampf) 

 

Untersuchung  auf Antikörper gegen 
Treponema pallidum (Syphilis)  
Suchtest (TPHA) 

 

Untersuchung  auf Antikörper gegen 
Treponema pallidum (Syphilis)  
Bestätigungstest (FTA-ABS IgM) 

 

Untersuchung  auf Antikörper gegen 
Treponema pallidum (Syphilis)  
Bestätigungstest (FTA-ABS IgG) 

 

 
Über den Ablauf der Behandlung wurde der Patient in einem persönlichen Gespräch umfassend aufgeklärt.  
 
(2) Sofern die gewünschten Laborleistungen im Rahmen eines Gutachtens erbracht werden, wird dies in nachfolgendem Feld 

besonders gekennzeichnet: 
 

 
 

Untersuchung im Rahmen einer z.B. Berufstauglichkeitsunter-
suchung oder einer Studentenuntersuchung für Auslands-
aufenthalt 

 
§ 2 Vergütung 

 
(1) Die gewünschte Laborleistung stellt eine Individuelle Gesundheitsleistung dar und gehört nicht zum Leistungsumfang der 

gesetzlichen Krankenkassen. Die erbrachten Leistungen werden deshalb dem Patienten unmittelbar in Rechnung gestellt. 
 
(2) Für die Laborleistungen und notwendigen Zusatzleistungen werden folgende Vergütungen vereinbart:  
 

Leistung 

Geb.-Ziffer Faktor Preis in € 

Antikörper gegen Röteln (HHT) 4306 1,0 13,99 

Antikörper gegen FSME-Virus (IgG) 4379  1,0 13,99 

Antikörper gegen Hepatitis-A-Virus  4382 1,0 13,99 

Antikörper gegen Hepatitis-B-Virus vor Impfung 
                                                   nach Impfung 

4393 
4381 

1,0 
1,0 

17,49 
13,99 

Antikörper gegen Hepatitis-C-Virus 4406 1,0 23,32 

Antikörper gegen Masern-Virus 4385 1,0 13,99 

Antikörper gegen Mumps-Virus 4386 1,0 13,99 

Antikörper gegen HIV 4395 1,0 17,49 

HIV-Antikörper in einer Stunde + Blutentnahme  250, 4395 1,0 19,82 

Antikörper gegen Herpes simplex Typ 2 (Herpes genitalis) 4384 1,0 13,99 

Antikörper gegen Zytomegalie-Virus IgG 
                                                          IgM 

4378 
4390 

1,0 
1,0 

13,99 
17,49 

Antikörper gegen Varicella-Zoster-Virus (IgG) 4388 1,0 13,99 

Antikörper gegen Parvovirus B19 (IgG) 4400 1,0 17,49 

Papillomvirus-PCR und Typisierung 4782, 4783 1,0 58,28 

Untersuchung auf durchgemachte Virusinfektionen (5-6 AK-
Bestimmungen inklusive Bescheinigung) 

4x4389 1,0 55,96 

Blutentnahme aus der Vene + Befundbericht 250, 70 1,0 4,66 

Untersuchung auf durchgemachte Virusinfektionen vor und 
während einer Schwangerschaft (Varizellen, Herpes genitalis, 
Parvovirus B 19, Zytomegalievirus) 

3x4389 1,0 41,97 

Antikörper gegen Helicobacter pylori 4291 1,0 20,41 

Helicobacter pylori Antigen im Stuhl 4525 1,0 14,58 

darmpathogene Bakterien, im Stuhl 4539, 2x4538, 
3x4530, 4531 

1,0 48,40 

Darmpathogene Protozoen und Würmer, im Stuhl 3x4759, 4512, 4756 1.0 64,65 

Chlamydia trachomatis – DNA im Urin  4785 1,0 17,49 

Untersuchung auf DNA der Paradontitis - Leitkeime 4780 1,0 52,46 

Antikörper gegen Toxoplasma gondii (IgG, IgM, IgA; 
Screeningtest) 

4461 1,0 13,41 
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Antikörper gegen Toxoplasma gondii (IgM; quantitativ) 4468 1,0 20,40 

Antikörper gegen Toxoplasma gondii (IgG; quantitativ) 4468 1,0 20,40 

Antikörper gegen Diphtherietoxin (Diphtherie) 4291 1,0 20,40 

Antikörper gegen Tetanustoxin (Wundstarrkrampf) 4291 1,0 20,40 

Antikörper gegen Treponema pallidum (Syphilis)  
Suchtest (TPHA) 

4248 1,0 16,90 

Antikörper gegen Treponema pallidum (Syphilis)  
Bestätigungstest (FTA-ABS IgM) 

4260 1,0 29,73 

Antikörper gegen Treponema pallidum (Syphilis)  
Bestätigungstest (FTA-ABS IgG) 

4259 1,0 29,73 

Beratung - auch mittels Fernsprecher - bis 10 Minuten 1 1,0  4,66 

Beratung - auch mittels Fernsprecher - ab mehr als 10 Minuten 3 1,0 8,74 

 
 
(3) Die in Absatz 2 vereinbarte Vergütung ist innerhalb eines Monates nach Rechnungsdatum zu entrichten. Erfolgt die 

Untersuchung im Rahmen einer Leistung nach § 1 Absatz 2 dieses Vertrages unterliegen die Leistungen zusätzlich der 
Umsatzsteuerpflicht. Der entsprechende Steuersatz beträgt zur Zeit 16 vom Hundert der Rechnungssumme. 

 
(4) Die Berechnung der Vergütung erfolgt auf der Grundlage der Gebührenordnung für Ärzte. 
 
 

§ 3 Haftung 
 

Das Universitätsklinikum übernimmt keine Haftung für den vom Patienten gewünschten Erfolg  der gewünschten 
Laborleistungen. 
Im Übrigen gelten die gesetzlichen Haftungsbestimmungen. 
 
 

§ 4 Schlußbestimmungen 
 
(1) Änderungen und Ergänzungen dieses Vertrages bedürfen zu ihrer Wirksamkeit der Schriftform. 
 
(2) Sollte eine Bestimmung oder ein Teil dieses Vertrages unwirksam oder undurchführbar sein oder werden, so wird die 

Gültigkeit des Vertrages im Übrigen nicht berührt. Die Parteien verpflichten sich, anstelle der unwirksamen oder 
undurchführbaren Bestimmung diejenige Bestimmung zu vereinbaren, die dem materiellen Gehalt der zu ersetzenden 
Bestimmung am Nächsten kommt. Das Gleiche gilt im Falle einer Lücke. 

 
(3) Die Allgemeinen Vertragsbedingungen (AVB) des Universitätsklinikums sind Bestandteil dieses Vertrages. Ich hatte 

Gelegenheit, die Allgemeinen Vertragsbedingungen einzusehen. 
 
(4) Ich bin damit einverstanden, daß meine persönlichen Daten im Universitätsklinikum mit automatisierter Datenverarbeitung 

gespeichert werden. 
 
 
 
 
Freiburg, ____________________________    Freiburg, _________________________ 
 
 
 
Patientin/Patient______________________    Universitätsklinikum_________________ 
 


